
 

 
 

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung  
nach den §§ 100 und 101 des Wasserhaushaltsgesetzes  

i. V. m. § 9 Industriekläranlagen-Zulassungs- und Überwachungsverordnung 
und § 52 a Abs. 5 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

 
Zuständige Überwachungsbehörde: 

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-u. Naturschutz 
– Betriebsstelle Süd  – 

 
Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 

02.11.2017 
 
Betreiber der Industriekläranlage 

 

Honeywell Specialty  
Chemicals Seelze GmbH 

Betriebsstandort (Adresse) 

 

Wunstorfer Straße 40 
D-30926 Seelze 

Fazit: 
 
Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungs-
auflagen) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort Besichtigung innerhalb von sechs 
Monaten erfordern: 
 

Ja         Nein
  

 
Wenn ja, welche: 
 

Mängel Beseitigung bis 

  

  

  

 

Nachprüfungstermin, Datum: 

 

Nächste reguläre Vor-Ort Besichtigung, Datum: spätestens 02.11.2018 

 


